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FIDLEG 

KUNDENINFORMATIONSDOKUMENT 

 

Dieses Informationsblatt beinhaltet die we-

sentlichen Informationen der Flossbach von 

Storch Invest S.A., Vertretung Zürich (nachfol-

gend FvS genannt). Diese Informationen die-

nen zu Informationszwecken und wurden auf-

grund des Finanzdienstleistungsgesetzes 

(FIDLEG) erstellt.  

Das FIDLEG regelt hauptsächlich die Erbringung 

von Finanzdienstleistungen sowie das Angebot 

von Finanzinstrumenten und soll den Kunden-

schutz stärken. 

 

Das von einem Finanzdienstleister zu gewäh-

rende Schutzniveau hängt von der jeweiligen 

Kundenklassifizierung ab. Die Kundenklassifi-

zierung bestimmt den Umfang der anwendba-

ren Verhaltenspflichten oder organisatori-

schen Massnahmen, die für die spezifische Kun-

denbeziehung anzuwenden sind. 

 

Dieses FIDLEG Kundeninformationsdokument 

gibt Ihnen einen Überblick über die Umsetzung 

der FIDLEG Verhaltenspflichten durch FvS. Die-

ses FIDLEG Kundeninformationsdokument er-

gänzt jede vertragliche Vereinbarung zwischen 

Ihnen und FvS. Im Falle von Widersprüchen ist 

die jeweilige vertragliche Vereinbarung mass-

gebend.  

 

Dieses Kundeninformationsdokument dient 

weder zu Marketingzwecken noch stellt es eine 

Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der Finan-

zinstrumente dar.  

 

Informationen zum Unternehmen  

 

Die Flossbach von Storch SE, Köln, wurde im 

Jahr 1998 von Dr. Bert Flossbach und Kurt von 

Storch gegründet. Die Verwaltungsgesellschaft 

Flossbach von Storch Invest S.A. übt die Ver-

triebstätigkeit für die Schweiz über die Floss-

bach von Storch Invest S.A., Vertretung Zürich 

aus. FvS fokussiert sich in der Schweiz auf das 

Anbieten und Bewerben von ausländischen 

kollektiven Kapitalanlagen der Flossbach von 

Storch Invest S.A..  

 

Finanzdienstleistungen im Sinne des FIDLEG, 

die von FvS angeboten und erbracht werden, 

umfassen nur den "Erwerb oder die Veräusse-

rung von Finanzinstrumenten", d.h. bestimmte 

Aktivitäten, die direkt mit Ihnen als bestehen-

dem oder potenziellem Anleger durchgeführt 

werden und speziell auf den Erwerb einer Be-

teiligung an einem unserer Investmentfonds 

durch Sie ausgerichtet sind. Dies umfasst aller-

dings nicht die Entgegennahme von Zeichnun-

gen oder Rücknahmen.  

 

Für weitere Informationen über unsere Dienst-

leistungen wenden Sie sich bitte an Ihren Kun-

denbetreuer oder kontaktieren Sie uns unter 

den folgenden Angaben: 

 

Kontaktinformationen  

 

Flossbach von Storch Invest S.A.,  

Vertretung Zürich  

Fraumünsterstrasse 21 

8001 Zürich 

Schweiz 

 

Telefon: +41 44 217 37 00 

E-Mail:  info.ch@fvs.com 

 

Zulassungsinformationen  

 

FvS ist von der Eidgenössischen Finanzmarkt-

aufsicht FINMA in der Schweiz bewilligt. 

 

Finanzdienstleistung 

 

FvS bezweckt die Erbringung von Finanzdienst-

leistungen im Rahmen von Anbieten und Be-

werben von kollektiven Kapitalanlagen in der 

Schweiz. Es werden kollektive Kapitalanlagen 

der Verwaltungsgesellschaft Flossbach von 

Storch Invest S.A. in Luxembourg ausschliess-

lich professionellen und institutionellen Kun-

den vorgestellt.  

 

FvS nimmt keine Zeichnungen oder Rücknah-

men entgegen. Zudem bietet FvS keine Vermö-

gensverwaltungs- oder Beratungsmandate an 
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und führt deshalb keine Eignungs- oder Ange-

messenheitsprüfungen durch.  

 

Risiken  

 

Durch Investitionen in Finanzinstrumente kön-

nen sich sowohl Chancen als auch Risiken erge-

ben.  

Es ist wichtig, dass Sie diese Risiken verstehen, 

bevor Sie ein Finanzinstrument nutzen. Die Bro-

schüre „Risiken im Handel mit Finanzinstru-

menten“ der Schweizerischen Bankiervereini-

gung (SBVg) bietet eine allgemeine Übersicht 

und Informationen zu Finanzinstrumenten und 

den damit verbundenen Risiken. Die Broschüre 

kann unter Risiken im Handel mit Finanzinstru-

menten (2023) abgerufen werden.  

 

Die allgemeinen mit Finanzinstrumenten ver-

bundenen Risiken, die wesentlichen Rechte 

und Pflichten der Kunden, die mit der Finanz-

dienstleistung verbundenen Risiken und die 

Kosten können dem letztgültigen Prospekt 

entnommen werden, der jederzeit auf der 

Website www.flossbachvonst-

orch.ch/de/fonds/fondsuebersicht zur Verfü-

gung steht.  

 

Der Wert von Finanzinstrumenten kann 

schwanken. Die Wertentwicklung in der Ver-

gangenheit ist kein Indikator für zukünftige Er-

gebnisse. FvS kann keine Garantie für die Wert-

entwicklung eines Finanzinstruments über-

nehmen oder verhindern, dass der Anleger Ver-

luste erleiden kann. 

 

Der Anleger sollte die eigene finanzielle Situa-

tion, die Risikobereitschaft und die Anlageziele 

berücksichtigen, bevor er Transaktionen tätigt. 

 

Beschwerden 

 

Die Sicherstellung der Kundenzufriedenheit ist 

unsere oberste Priorität. Wir schätzen Ihr Feed-

back und nehmen jeden Kommentar und jede 

Beschwerde ernst. Sollten Sie mit unseren Leis-

tungen nicht zufrieden sein, bitten wir Sie, uns 

eine E-Mail zu senden an: 

beschwerde@fvs.com. 

 

Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Web-

site unter Anlegerrechte. 

 

Wir sind keinem Ombudsmann angeschlossen, 

da wir keinen Fondsvermarktung/-vertrieb an 

Privatkunden betreiben, sondern ausschliess-

lich an professionelle und institutionelle Kun-

den. 

 

Transparenz- und Sorgfaltspflichten 

 

Die Transparenz- und Sorgfaltspflichten für 

Kundenaufträge nach FIDLEG gelten nicht im 

Zusammenhang mit dem begrenzten Umfang 

der von FvS erbrachten Finanzdienstleistungen. 

 

Produktinformationen  

 

Informationen zu Investmentfondsprodukten, 

einschliesslich Informationen über produkt-

spezifische Risiken und Kosten, finden Sie in 

den jeweiligen Fondsdokumenten, die auf un-

serer Website www.flossbachvonstorch.ch kos-

tenlos zur Verfügung stehen. 

Sollten Sie die gesuchten produktspezifischen 

Informationen nicht finden, wenden Sie sich 

bitte an Ihren Kundenbetreuer oder kontaktie-

ren Sie uns unter der oben angegebenen  

Adresse. 

 

Wirtschaftliche Bindungen an Dritte   

 

Die Flossbach von Storch Invest S.A. ist eine 

wirtschaftlich und rechtlich eigenständige Ge-

sellschaft. Wir arbeiten in vielfältiger Weise mit 

der Flossbach von Storch SE, Köln zusammen 

und beziehen Dienstleistungen. Die Richtlinie 

zur Vermeidung von Interessenkonflikten, die 

für die gesamte Flossbach von Storch Gruppe 

gilt, umfasst Schritte, die dazu dienen, Schutz-

massnahmen zur Beseitigung und Handha-

bung/Minderung potenzieller Interessenkon-

flikte zwischen Konzernunternehmen zu er-

greifen, um ein angemessenes Konfliktma-

nagement innerhalb der Unternehmen zu ge-

währleisten. 

Wenn die Verbindung zu anderen Unterneh-

men der Flossbach von Storch Gruppe oder an-

deren Dritten zu einem Interessenkonflikt im 

https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/8/c/6/e/8c6eaad9339b1ce68b7098f806f46ffa85e6618c/SBVg_Risiken_im_Handel_mit_Finanzinstrumenten_2023_DE.pdf
https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/8/c/6/e/8c6eaad9339b1ce68b7098f806f46ffa85e6618c/SBVg_Risiken_im_Handel_mit_Finanzinstrumenten_2023_DE.pdf
http://www.flossbachvonstorch.ch/de/fonds/fondsuebersicht
http://www.flossbachvonstorch.ch/de/fonds/fondsuebersicht
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Zusammenhang mit der Erbringung einer Fi-

nanzdienstleistung für Sie führt und dieser In-

teressenkonflikt nicht beseitigt oder verwal-

tet/gemildert werden kann, werden wir Sie in 

angemessener Weise darüber informieren. 

 

Entschädigung  

 

FvS ist grundsätzlich bestrebt, ihre Finanz-

dienstleistungen und die Nutzung ihrer Invest-

mentfonds so zu erbringen, dass FvS keine Inte-

ressenskonflikte entstehen.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft, Flossbach von 

Storch Invest S.A. übt die Vertriebstätigkeit für 

die Schweiz über die Flossbach von Storch In-

vest S.A., Vertretung Zürich aus. Die Verwal-

tungsgesellschaft erhält für die Verwaltung der 

Investmentfonds eine in den jeweiligen 

Fondsprospekten definierte Vergütung.  

 

Ein Interessenkonflikt besteht daher nicht.  

 

Interessenkonflikte 

 

Flossbach von Storch Invest S.A. analysiert und 

bewertet Interessenkonflikte, die bei der Er-

bringung von Finanzdienstleistungen entste-

hen können, und trifft angemessene organisa-

torische Vorkehrungen, um diese zu vermei-

den oder die Benachteiligung der Kunden 

durch Interessenkonflikte auszuschliessen. 

Lässt sich ein Interessenkonflikt nicht vermei-

den, müssen die Interessen der Beteiligten ge-

geneinander abgewogen werden. Dabei haben 

die Interessen der Kunden Vorrang vor den In-

teressen von FvS und den persönlichen Interes-

sen der Mitarbeiter.  

 

Kundensegmentierung 

 

Gemäss FIDLEG sind alle Finanzdienstleister ver-

pflichtet, ihre Kunden einem der folgenden 

drei Segmente zuzuordnen:  

• Privatkunden (Retail) 

• professionelle Kunden und  

• institutionelle Kunden. 

Jedem Segment ist ein unterschiedliches Mass 

an Anlegerschutz (z.B. hinsichtlich 

Informationspflichten, Eignungs- und Ange-

messenheitspflichten, Dokumentations- und 

Rechenschaftspflichten) zugeordnet. 

FvS erbringt Finanzdienstleistungen nur gegen-

über professionellen und institutionellen Kun-

den, wie nachfolgend näher erläutert wird. 

Bevor wir Finanzdienstleistungen für Sie erbrin-

gen, werden wir Sie einstufen und Sie über Ihre 

Segmentierung als professioneller oder institu-

tioneller Kunde informieren. 

 

Sie können Ihre Segmentierung durch die Erklä-

rung eines Opting-In oder Opting-Out ändern, 

wodurch sich auch das Niveau des Kunden-

schutzes und der Verhaltenspflichten für die 

Kundenbeziehung ändern kann. Ihr Kundenbe-

treuer erläutert Ihnen gerne die zur Verfügung 

stehenden Optionen im Detail. Die Erklärung ei-

nes Opting-In oder Opting-Out ist für FvS erst 

nach entsprechender schriftlicher Bestätigung 

gegenüber dem Kunden rechtsverbindlich. 

 

Jede von FvS vorgenommene Segmentierung 

gilt generell für alle Finanzdienstleistungen, die 

wir Ihnen anbieten oder für Sie erbringen, es sei 

denn, Sie haben uns ausdrücklich schriftlich 

eine andere Weisung erteilt.  

Wir ersuchen Sie, uns über relevante Änderun-

gen der Ihrer Segmentierung zugrundeliegen-

den Umstände zu informieren, die dazu führen, 

dass Sie die notwendigen Voraussetzungen für 

die Einstufung als professioneller oder instituti-

oneller Kunde nicht mehr erfüllen. 

Sobald wir unsererseits Kenntnis davon erhal-

ten, dass Sie die Kriterien für Ihre ursprüngliche 

Einstufung nicht mehr erfüllen, werden wir Ihre 

Einstufung anpassen und Sie entsprechend in-

formieren. FvS ist in diesen Fällen berechtigt, 

alle Finanzinstrumente, die nur von Kunden der 

ursprünglichen Einstufung gehalten werden 

dürfen, zurückzugeben, umzutauschen oder zu 

verkaufen, Verträge über Finanzdienstleistun-

gen zu kündigen oder die Erbringung von Fi-

nanzdienstleistungen zukünftig einzustellen. 

 

Professionelle Kunden 

a) Einstufung als professioneller Kunde 

Per se professionelle Kunden: 
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▪ Öffentlich-rechtliche Körperschaften mit 

professioneller Tresorerie1 (Art. 4 Abs. 3 

Bst. e FIDLEG); 

▪ Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtun-

gen, die nach ihrem Zweck der beruflichen 

Vorsorge dienen, mit professioneller Tre-

sorerie1 (Art. 4 Abs. 3 Bst. f FIDLEG); 

▪ Unternehmen mit professioneller Tresore-

rie1(Art. 4 Abs. 3 Bst. g FIDLEG); 

▪ grosse Unternehmen (Art. 4 Abs. 3 Bst. h in 

Verbindung mit Abs. 5 FIDLEG); 

▪ für vermögende Privatkundinnen und -

kunden errichtete private Anlagestruktu-

ren mit professioneller Tresorerie1 (Art. 4 

Abs. 3 Bst. i FIDLEG). 

Die Einstufung als professioneller Kunde be-

deutet, dass 

 

▪ FvS die Informations-, Dokumentations- 

und Rechenschaftspflichten nach FIDLEG 

anwenden wird; 

▪ Professionelle Kunden im Sinne von Art. 4 

Abs. 3 FIDLEG oder nach Art. 5 Abs. 1 und 4 

FIDLEG sind qualifizierte Anleger nach KAG. 

Qualifizierte Anleger können in schweize-

rische kollektive Kapitalanlagen investie-

ren, die einem vereinfachten Bewilli-

gungs- und Genehmigungsverfahren un-

terliegen und von bestimmten Anforde-

rungen an den Anlegerschutz befreit sind, 

und/oder in ausländische kollektive Kapi-

talanlagen, die in der Schweiz nicht zum 

Angebot an nicht qualifizierte Anleger zu-

gelassen sind und somit nicht der Aufsicht 

der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht 

FINMA unterstehen. Solche ausländischen 

kollektiven Kapitalanlagen können z.B. 

hinsichtlich Organisation und/oder recht-

licher Struktur, Anlegerrechten oder Anla-

gepolitik/-beschränkungen Anforderun-

gen unterliegen, die nicht mit denjenigen 

des KAG gleichwertig sind. 

 
1 Das Erfordernis der professionellen Tresorerie ist erfüllt, wenn der Kunde in-

nerhalb oder ausserhalb seiner Organisation auf Dauer eine fachlich ausge-
wiesene, im Finanzbereich erfahrene Person mit der Bewirtschaftung der Fi-
nanzmittel betraut hat. 

 

Möglichkeit eine Änderung der Einstufung zu 

beantragen 

 

Per se professionelle Kunden können gegen-

über FvS schriftlich erklären, dass sie als institu-

tionelle Kunden eingestuft werden wollen (Op-

ting-Out). 

 

Als institutionelle Kunden werden eingestuft: 

▪ Per se institutionelle Kunden im Sinne von 

Art. 4 Abs. 4 FIDLEG: 

▪ Finanzintermediäre nach dem Bankenge-

setz vom 8. November 1934 (BankG), dem 

Finanzinstitutsgesetz vom 15. Juni 2018 

(FINIG) und dem Kollektivanlagengesetz 

vom 23. Juni 2006 (KAG) (Art. 4 Abs. 3 Bst. a 

und Abs. 4 FIDLEG); 

▪ Versicherungsunternehmen nach dem 

Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. De-

zember 2004 (VAG) (Art. 4 Abs. 3 Bst. b und 

Abs. 4 FIDLEG); 

▪ ausländische Kunden, die einer prudenzi-

ellen Aufsicht unterstehen wie die Perso-

nen nach den Buchstaben a) und b) oben 

(Art. 4 Abs. 3 Bst. c und Abs. 4 FIDLEG); 

▪ Zentralbanken (Art. 4 Abs. 3 Bst. d und Abs. 

4 FIDLEG); 

▪ nationale und supranationale öffentlich-

rechtliche Körperschaften mit professio-

neller Tresorerie2 (Art. 4 Abs. 4 FIDLEG). 

Institutionelle Kunden durch Ausübung einer 

Wahlmöglichkeit gemäss Art. 5 Abs. 3 und 4 

FIDLEG: Kunden, die ausdrücklich erklärt haben, 

dass sie als institutionelle Kunden gemäss Art. 

5 Abs. 3 oder 4 FIDLEG behandelt werden wol-

len. 

 

Die Einstufung als institutioneller Kunde be-

deutet, dass: 

 

2 Das Erfordernis der professionellen Tresorerie ist erfüllt, wenn der institutio-
nelle Kunde innerhalb oder ausserhalb seiner Organisation auf Dauer eine 
fachlich ausgewiesene, im Finanzbereich erfahrene Person mit der Bewirt-
schaftung der Finanzmittel betraut hat. 
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▪ die Informations-, Dokumentations- und 

Rechenschaftspflichten nach FIDLEG keine 

Anwendung finden; 

▪ Institutionelle Kunden gelten als qualifi-

zierte Anleger im Sinne des KAG. Qualifi-

zierte Anleger können in ausländische kol-

lektive Kapitalanlagen, die nicht für das 

Angebot an nicht qualifizierte Anleger in 

der Schweiz zugelassen sind und somit 

nicht der Aufsicht der Eidgenössischen Fi-

nanzmarktaufsicht FINMA unterstehen, in-

vestieren. Solche ausländischen kol-

lektiven Kapitalanlagen können z.B. hin-

sichtlich Organisation und/oder rechtli-

cher Struktur, Anlegerrechten oder Anla-

gepolitik/-beschränkungen Anforderun-

gen unterliegen, die nicht mit denjenigen 

des KAG gleichwertig sind. 

FvS kann nach eigenem Ermessen und auf frei-

williger Basis die FIDLEG Verhaltenspflichten 

ganz oder teilweise auf Finanzdienstleistungen 

für institutionelle Kunden anwenden. Eine sol-

che freiwillige Anwendung der Verhaltens-

pflichten führt nicht zu einer generellen Ver-

pflichtung von FvS, diese FIDLEG Verhaltens-

pflichten in Bezug auf institutionelle Kunden in 

Zukunft einzuhalten, sofern dies nicht durch 

aufsichtsrechtliche Bestimmungen ausdrück-

lich vorgesehen ist. 

 

Möglichkeit eine Änderung der Einstufung zu 

beantragen 

 

Per se institutionelle Kunden können schriftlich 

gegenüber FvS erklären, dass sie als professio-

nelle Kunden eingestuft werden und vom da-

mit verbundenen erhöhten Kundenschutz pro-

fitieren wollen (Opting-In). 

 

Institutionelle Kunden durch Ausübung einer 

Wahlmöglichkeit gemäss Art. 5 Abs. 3 FIDLEG 

können ihr Opting-Out jederzeit widerrufen, 

um wieder als professionelle Kunden einge-

stuft zu werden und vom damit verbundenen 

erhöhten Kundenschutz zu profitieren. 

 

Privatkundinnen und -kunden 

 

Da FvS keine Finanzdienstleistungen für Privat-

kundinnen oder -kunden erbringt, werden pro-

fessionelle Kunden, die durch die Erklärung ei-

nes Opting-In gemäss Art. 5 Abs. 5 FIDLEG oder 

institutionelle Kunden gemäss Art. 5 Abs. 4 

FIDLEG die ihr Opting-Out zurückziehen wollen, 

und damit während einer bestehenden Ge-

schäftsbeziehung als Privatkundinnen oder -

kunden behandelt werden wollen, gebeten, 

sich mit ihrem Kundenbetreuer in Verbindung 

zu setzen. 

 

Rechtlicher Hinweis 

 

Dieses FIDLEG Kundeninformationsdokument 

wird Ihnen nur zu Informations- und Regulie-

rungszwecken zur Verfügung gestellt und gibt 

einen Überblick darüber, wie FvS die gesetzli-

chen Verhaltenspflichten anwendet.  

Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt FvS keine 

Haftung für die Angemessenheit, Genauigkeit, 

Vollständigkeit oder Richtigkeit des Inhalts die-

ses FIDLEG Kundeninformationsdokuments. 

Das FIDLEG Kundeninformationsdokument gibt 

den Stand vom 1. Januar 2025 wieder und kann 

von FvS jederzeit einseitig und ohne weitere 

Benachrichtigung der Kunden aktualisiert wer-

den. Die aktuelle Version des FIDLEG Kundenin-

formationsdokumentes können Sie jederzeit 

von Ihrem Kundenbetreuer erhalten. Oder von 

unserer Website heruntergeladen werden: 

www.flossbachvonstorch.ch  

Dieses FIDLEG Kundeninformationsdokument 

stellt weder eine Werbung noch ein Angebot 

oder eine Aufforderung durch oder im Namen 

von FvS zur Inanspruchnahme einer Dienstleis-

tung, zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstru-

menten oder zur Teilnahme an einer bestimm-

ten Handelsstrategie in irgendeiner Rechtsord-

nung dar. 

 

 

Stand der Informationen Januar 2025.  


